
Auf Nachfrage von Frau Ebbinghaus erklärt Frau Böhmer, dass die aus wasserwirtschaftlicher 
Sicht angeregte Prüfung der bestehenden Entwässerungsanlagen nicht Gegenstand der Regelung 
eines Bebauungsplanes ist, sondern im nachfolgenden Baugenehmigungsverfahren erfolgt. 
 


